
Sportverband Bad Honnef e.V. 
Vertretung der Vereine für den Sport in Bad Honnef 
 
 

 
Protokoll der Vorstandssitzung am 08.04.2019, 20.00 Uhr, 

ATV-Raum im Menzenberger Stadion, 53604 Bad Honnef 

 

Anwesend: Marie-José Püllen, Jörg Franz, Helmut Schlegel, Stephan Theiß, Robert Heil 
(Protokoll) 

Entschuldigt: Stephan Elster, Norbert Grünenwald, Olaf Beddies 

Gast: Marita Weinberg (TVE) 

Sitzungsende: 21:00 Uhr 
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TOP 6 Abgabe des Verwendungsnachweises ISF 
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TOP 1  Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 11.03.2019 

Das Protokoll der Sitzung vom 11.03.2019 wird einstimmig genehmigt. 

TOP 2 Berichte: Fraktionssitzung der FDP am 26.03.2019 

Auf Einladung der FDP haben Marie-José und Jörg an der letzten Frak-
tionssitzung teilgenommen. Dort wurden im Wesentlichen sportpoliti-
sche Angelegenheiten zur Gegenwart und Zukunft des Honnefer Sports 
diskutiert. 

Mitgliederversammlung des KSB am 03.04.2019 

An der Mitgliederversammlung des KSB nahmen für den svb Marie-
José und Robert teil. 
Vorgeschaltet zur Versammlung war ein Vortrag der Staatssekretärin 
für Sport und Ehrenamt NRW, Andrea Milz. Im Wesentlichen gab sie 
neue Informationen zum Förderprogramm "Moderne Sportstätten 2022" 
bekannt. So werden die Förderrichtlinien zurzeit erarbeitet und sollen 
vstl. im Juni 2019 veröffentlicht werden. Sodann stehen aus der Ge-
samtfördersumme von 300 Mio. Euro für das Jahr 2019 rund 30 Mio. 
zur Verfügung. Die restlichen 270 Mio. verteilen sich auf die Folgejah-
re bis zum Ende der Legislaturperiode. 
Antragsberechtigt werden Vereine oder Verbände sein, die Eigentümer, 
Pächter oder Mieter einer Sportanlage in ihrer Gebietskörperschaft und 
im Oktober 2018 Mitglied im LSB gewesen sind. Ferner muss bei Mie-
te oder Pacht ein langfristiger Vertrag vorliegen (Gültigkeit bei An-
tragsstellung länger als 3 Jahre). 
Nach Vorliegen der Förderrichtlinien und einer Informationsveranstal-
tung des KSB, vstl. im Juni 2019, können die in Frage kommenden 
Vereine Anträge an die Kommune stellen. Diese wird ein erstes Mode-
rationsgespräch mit den Antragstellern führen und, bei mehreren Anträ-
gen, eine Einigung vor Ort herbeiführen. Die Antragsliste wird dann 
über den KSB an die Staatskanzlei weitergegeben. Dort fällt die Ent-
scheidung, welche Anträge je Gebietskörperschaft gefördert werden 
und die Antragsteller erhalten die Aufforderung, einen detaillierten 
Förderantrag zu stellen. 
Die Abwicklung läuft über die NRW-Bank und soll so unbürokratisch 
wie möglich sein. 
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Im Anschluss daran stand StS´in Milz noch für Fragen zur Verfügung, 
z.B., ob sich die Landesregierung für eine Anerkennung langjähriger 
Ausübung von Ehrenämtern z.B. durch Rentenpunkte einsetzt. Diese 
Frage konnte bejaht werden, jedoch mit dem Hinweis, dass es sich hier-
bei um eine bundespolitische Entscheidung handeln würde. Insoweit hat 
NRW nur die Möglichkeit, über eine Bundesratsinitiative, der sich wei-
tere Länder anschließen müssten, Einfluss zu nehmen. Bei der gemein-
samen Kabinettssitzung mit der bayerischen Landesregierung wurde 
von dieser bereits Unterstützung zugesagt. 
 
Nach dem Vortag wurden der VfG Meckenheim und der Troisdorfer 
TV als erste Vereine nach dem Programm verein.t.gesund des KSB und 
des kivi e.V. (Verein zur Förderung der Gesundheit im Rhein-Sieg-
Kreis) durch Hermann Allroggen (Vors. kivi) und Wolfgang Müller 
(Präs. KSB) feierlich zertifiziert. 
Interessierte Vereine können sich mit beigefügtem Anmeldformular 
(Anlage 1) informieren, bzw. anmelden. 
 
Die sich anschließende Mitgliederversammlung des KSB verlief in ei-
nem sehr gut organisierten Rahmen und in harmonischer Atmosphäre. 
Die Tagesordnung wurde aufgrund der aktuell durchgeführten Be-
triebsprüfung des Finanzamtes um den Punkt "Vorschlag zur Verwen-
dung der Rücklage" erweitert. 
Nach dem Grußwort des Hennefer Bürgermeisters, Klaus Pipke, wurde 
der Bericht des Präsidiums vorgestellt (Anlage 2) und von der MV bil-
ligend zur Kenntnis genommen. Die im Vorfeld übersandte Satzungs-
änderung wurde einstimmig beschlossen, sowie die Jahresabschlüsse 
2018 und der Haushaltsplan 2019 genehmigt. 
Beschlossen wurde sodann, dass eine Rücklage bis zu einer Höhe von 
300 TEURO wie folgt für unvorhergesehene Fälle verwendet werden 
soll: 
- 150 TEURO für Personalaufwendungen 
-   60 TEURO für Mitgliedsbeiträge 
-   20 TEURO für laufende (Miet) Kosten 
-   70 TEURO für Projekte zur Gesundheit und Sportertüchtigung 
                        (Schwimmen) für Kinder u. Jugendliche 
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Als Versammlungsleiter wurde, wie bereits in den Vorjahren, Walter 
Probst gewählt. Aufgrund des Vorschlags der Kassenprüfer, die eine 
einwandfreie Kassenführung testierten, wurde das Präsidium von der 
MV einstimmig entlastet. Da sich alle Präsidiumsmitglieder zur Wie-
derwahl stellten und es keine weiteren Kandidaten gab, wurde auf Ein-
zelwahl verzichtet. Die MV wählte sodann das gesamte bisherige Präsi-
dium per Blockwahl in offener Abstimmung einstimmig wieder. 
Zum Ende betätigte die MV noch die Jugendordnung, den Jugendvor-
stand, sowie die Frauenbeauftragte, die bereits zuvor in den  zuständi-
gen Gremien beschlossen, bzw. gewählt wurden und wählte die Kas-
senprüfer für die kommenden drei Jahre. 
Unter dem TOP "Verschiedenes" wies einer der Teilnehmer auf die 
Neuauflage (10. Ausgabe) der Broschüre "Vereine & Steuern - Arbeits-
hilfe für Vereinsvorstände und Mitglieder " des Finanzministeriums 
NRW hin 
(https://www.finanzverwaltung.nrw.de/de/broschuerenservice-0). 

TOP 3 Freigabe der Bandenwerbungserträge 2017 

Nachdem nunmehr sämtliche noch ausstehenden Bandenwerbungserträge aus 2017 
eingegangen sind, stellt Robert den Antrag auf Freigabe der Mittel. 
Es stehen für die Förderung des Spitzensports im Sinne des Leistungssports 2.278,53 € 
zur Verfügung. Dieser Betrag wird lt. Vorstandsbeschluss vom 14.05.2018 zu gleichen 
Teilen (je 379,76 €) an die sechs antragstellenden Vereine ausgeschüttet. 
Als Zuschussgesamtbetrag für Fahrtkosten für Jugendmannschaften (und Vergleichba-
re) stehen 1.242,83 € zur Verfügung. Robert stellt den Antrag, die Mittel wie folgt zu 
verteilen: 
a) St. Sebastianus 78,60 €  (=100% der Antrags-, 6,32% der Zuschusssumme) 
b) TTF            264,00 €  (=100% der Antrags-, 21,24% der Zuschusssumme) 
c) RTV           900,23 €  (= 52,64% der Antrags-, 72,43% der Zuschusssumme) 
Der Vorstand stimmt dem Antrag einstimmig zu. Die Beträge werden nach Stephans 
Rückkehr an die antragstellenden Vereine überwiesen. 
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TOP 4 Termine 

04.05.2019, 10:00 Uhr Sommerbiathlon der St. Sebastianus-Schützen, Schmelz-
tal 

13.05.2019, 20:00 Uhr svb-Vorstandssitzung, TVE-Tennisanlage, Klubhaus "Zur 
Eiche" 

31.05.2019 Fristablauf Anträge Sportstättenbelegung Winter 
01.06.2019 Familienwandertag ATV 
26.06.2019 R(h)einspaziert Familiennachmittag, Insel Grafenwerth 
31.08.2019 Fristablauf Anträge auf Fahrtkostenzuschuss 
09. bis 15.09.2019 "Woche der Lebensfreude", Bad Honnef, darin einge-

schlossen: "Neubürgerempfang" 
31.12.2019 Fristablauf Anmeldung zur Sportlerehrung 

TOP 5 Verschiedenes  

Auf Antrag von Marie-José beschließt der Vorstand, die Fraktionsvorsitzenden der 
Bad Honnefer Ratsparteien in den E-Mail Verteiler des svb aufzunehmen. 
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